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   Kleine Anfrage

16. Wahlperiode   
 
 
 
Kleine Anfrage 
 
des Abgeordneten Andreas Statzkowski (CDU) 
 
vom 27. März 2007 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 28. März 2007) und  Antwort 

Neues Gerichtsurteil zum § 17 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes  
 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 
Kleine Anfrage wie folgt:   

 
Frage 1: Wie beurteilt der Berliner Senat das neueste 

Urteil des Bundesgerichtshofes um § 17 des Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes vom 7. Februar  2007 (VIII ZR 
122/05)?  

 
Antwort zu 1.: Das Urteil des Bundesgerichtshofes 

(BGH) ist eine weitere gerichtliche Einzelfallentschei-
dung zu mit öffentlichen Mitteln geförderten Umbaumaß-
nahmen an Wohnungen unter wesentlichem Bauaufwand 
(§ 17 Zweites Wohnungsbaugesetz). Es enthält insoweit 
eine höchstrichterliche Klärung, als bei Mietwohnungen, 
die nicht die gesetzlichen Voraussetzungen für preisge-
bundenen Wohnraum erfüllen, die vertragliche Vereinba-
rung der Berechtigung des Vermieters zur einseitigen Er-
höhung der Kostenmiete unwirksam ist. Vermieter preis-
freien Wohnraums dürfen also die Miete nach Kostenge-
sichtspunkten entsprechend den Regelungen des Sozialen 
Wohnungsbaus nicht erhöhen. 

Inwieweit die Tatbestandsvoraussetzungen des § 17 
Zweites Wohnungsbaugesetz erfüllt sind, ist eine Einzel-
fallprüfung. 

 
 
Frage 2 und 3: Welche Konsequenzen zieht der Berli-

ner Senat aus dem Urteil, und inwieweit ist der Senat 
bereit seine bisherige Einschätzung der Situation zu über-
denken? Welche Möglichkeiten sieht der Berliner Senat 
die betroffenen Mieter zu unterstützen und ihnen zu hel-
fen? 

 
Antwort zu 2. und 3.: Die bisher abgeschlossenen Ge-

richtsverfahren zu den sogenannten § 17-Objekten wur-
den aufgrund unterschiedlichen Sachverhaltes bzw. unter-
schiedlicher intensiver Sachverhaltsaufklärung in der Tat-
sacheninstanz uneinheitlich entschieden.  

 
Größtenteils wurden sie - einschließlich der zehn 

BGH-Verfahren aus dem Jahr 2006 - zugunsten des Woh-
nungsunternehmens entschieden. In einigen Fällen haben 
Gerichte auch zugunsten der klagenden Mieter entschie-

den. Danach gilt für diese Mietverhältnisse in Bezug auf 
die Vereinbarung zur Miethöhe nicht mehr das Kosten-
mietrecht des Sozialen Wohnungsbaus; anzuwenden sind 
nunmehr die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

In weiteren Fällen haben auch Mieter ihre Klagen       
- wegen der größtenteils zugunsten des Unternehmens 
getroffenen Entscheidungen - zurückgezogen. 

 
Da die Rechtsfrage, ob ein Ausbau oder eine Erweite-

rung die Tatbestandsvoraussetzungen des § 17 Zweites 
Wohnungsbaugesetz erfüllt, sich nur nach dem vorliegen-
den tatsächlichen Einzelfall richtet und zudem eine ab-
schließende Klärung nur durch eine einzelfallbezogene 
Rechtsprechung erfolgen kann, sind pauschale bzw. all-
gemeinverbindliche Einschätzungen nicht möglich und 
sachgerecht. 

  
 

Berlin, den 18. April 2007 
 
 

In Vertretung 
 
 

D u n g e r - L ö p e r 
................................ 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  
 

 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 25. April 2007) 
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